Beitragssatzung Weinbergsschutz

Satzung uber die Erhebung wiederkehrender Beitrage fir Weinbergsschutz
der Ortsgemeinde Ober-Olmvom 03.12.2025

Der Ortsgemeinderat Ober-Olm hat auf Grund des 8§ 24 der Gemeindeordnung (GemO) sowie des
§ 2 Abs. 1 und der 88 7, 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
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§1

Beitragsgegenstand

(1) Die Ortsgemeinde Ober-Olm erhebt wiederkehrende Beitrage fir die jahrlichen Kosten des
gemal § 2 durchzufihrenden Weinbergsschutzes.

(2) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Aufl3enbereich (8 35 BauGB) der Ortsgemeinde Ober-
OIm gelegenen Grundstiicke, die vom Weinbergsschutz dadurch einen Vorteil haben, dass sie
land- und weinwirtschaftlich nutzbar sind.

§2
Zweck und Umfang des Weinbergsschutzes

(1) Zweck des Weinbergsschutzes ist es,
« die Weinberge vor Starenfral3 zu schiitzen (Starenabwehr, Starenhut)

(2) Der Weinbergsschutz erstreckt sich auf den Bereich der beitragspflichtigen Grundsttcke.
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(3) Die Ortsgemeinde Ober-OIlm gibt alljahrlich den Beginn und das Ende des Weinbergschutzes,
jeweils spatestens eine Woche vor dem beabsichtigten Termin, ortstiblich 6ffentlich bekannt.

(4) Die Ortsgemeinde Ober-OIm legt Art und Weise sowie Intensitat der Durchfiihrung des Wein-
bergsschutzes, insbesondere die Anzahl der einzusetzenden Weinbergschutzen bzw. die Anzahl
und Art der Schallgeber jahrlich fest und gibt dies alljahrlich ortsublich offentlich bekannt.

(5) Fur SchutzmalRnahmen, die Gber den Umfang gemalR dieser Satzung hinausgehen, sind die
Grundstuckseigentimer bzw. Nutzungsberechtigten selbst verantwortlich.

§3
Beauftragung Dritter

(1) Die Ortsgemeinde Ober-Olm ist berechtigt, eine schriftliche Vereinbarung mit daflir geeigneten
Personen oder Personenvereinigungen tber die Durchfiihrung des Weinbergsschutzes zu treffen.
Die Aufgabe selbst bleibt dabei in kommunaler Tragerschaft. Diese Vereinbarung umfasst mindes-
tens:

. eine prazise Auflistung und Beschreibung der Ubertragenen Geschifte,

« Regelungen zur Kostenerstattung,

« Regelungen zur Haftung des Dritten bzw. der Ortsgemeinde Ober-Olm sowie

. die Benennung der verantwortlichen Person im Fall der Vereinbarung mit Personenvereini-

gungen.

(2) Die Ortsgemeinde Ober-OIlm gibt die Ubertragenen Geschafte die sowie bei Personenvereini-
gungen die verantwortliche Person gemalf § 2 Abs. 3 6ffentlich bekannt.

8§84
Ermittlung der Beitrage, Beitragsmalstab

(1) Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages werden die tatsachlichen jahrlichen Investiti-
onsaufwendungen und Unterhaltungskosten zugrunde gelegt (Jahrlichkeitsprinzip).

(2) Beitragsmalf3stab ist die Grundsticksflache.

§5
Beitragsschuldner und Falligkeit

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentiimer
eines beitragspflichtigen Grundstuicks ist.

(2) Die Beitrage werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides fallig.

86
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.


file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schuppert/Desktop/Satzungen/erledigte%20Satzungen/Beitragssatzung%20Feld-%20und%20Weinbergshut.doc%23Inhaltsübersicht

(2) Gleichzeitig tritt aul3er Kraft: Satzung tber die Erhebung von Beitragen zur Deckung der Kosten
des Weinbergsschutzes der Ortsgemeinde Ober-Olm vom 06.02.1997.

(3) Soweit Beitragsanspriche nach der auf Grund von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstan-
den sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.

Ober-Olm, den 03.12.2025

Matthias Becker

Ortsbirgermeister



